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Bekanntgabe 
 

Gem. § 41 Abs. 4 der Kreisordnung NRW wird hiermit bekanntgegeben, dass folgendes Gremium zu einer 

Sitzung zusammentritt. 

 

Gremium Rechnungsprüfungsausschuss 

Datum Mittwoch │ 08.07.2026 

Beginn 16:00 Uhr 

Ort C.002-C.003 | Kreishaus Unna | Friedrich-Ebert-Straße 17 | 59425 Unna 

 

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

Punkt 1  Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 

   

Punkt 2 113/26 Entwurf des Jahresabschlusses 2025 

   

Punkt 3  Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 

   

Nichtöffentlicher Teil 

Punkt 4  Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 

   

 

 

 

Mario Löhr 

Landrat 
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Allgemeinverfügung 

zur Bestimmung des Fahrwegs  

für die Beförderung von gefährlichen Gütern  

nach § 35a Abs. 3 Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) 

im Bereich des Kreises Unna 

 
Gemäß § 35a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 35b der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber-

schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf  der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Ge-

fahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt – GGVSEB) in der jeweils geltenden Fassung wird 

hiermit bestimmt: 

 

1 Anwendungsbereich 

Diese Allgemeinverfügung gilt für  

1.1 entzündbare Gase der Klasse 2 nach § 35b Tabelle lfd. Nr. 2 GGVSEB 

1.2 entzündbare flüssige Stoffe der Klasse 3 nach § 35b Tabelle lfd. Nr. 4 GGVSEB. 

2 Fahrweg 

2.1 Allgemeines 

Fahrweg sind die zu dem Positivnetz nach Nummer 2.2 zählenden Straßen und, soweit erforderlich, die sons-

tigen geeigneten Straßen nach Nummer 2.4.  

Ausgeschlossen als Fahrweg sind Straßen des Negativnetzes nach Nummer 2.3. 

2.2 Positivnetz  

Zum Positivnetz zählen die in der Anlage 1 aufgeführten Straßen. 

2.3 Negativnetz 

Zum Negativnetz zählen die nicht zum Positivnetz gehörenden Straßen. Unberührt bleiben die mit dem Zei-

chen 261 StVO oder mit anderen Fahrverbotszeichen nach StVO gekennzeichneten Straßen. 

2.4 Fahrweg außerhalb des Positivnetzes  

Soweit der Be- oder Entladeort auf Strecken des Positivnetzes nicht erreicht werden kann, soll der Fahrweg 

über den kürzesten geeigneten Fahrweg führen. Hierbei sind möglichst Vorfahrstraßen zu benutzen. Innerhalb 

des Negativnetzes ist eine Einzelfahrwegregelung bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde einzuholen. 

Ist der Beförderer bzw. der Fahrzeugführer über die Eignung der Straßen im Zweifel, muss die zuständige Stra-

ßenverkehrsbehörde befragt werden. 

2.5 Autohöfe 
 
Soweit Autohöfe auf Strecken des Positivnetzes nicht erreicht werden können, soll der Fahrweg über den 
kürzesten geeigneten Fahrweg führen. Hierbei sind möglichst Vorfahrtstraßen zu benutzen. Innerhalb des Ne-
gativnetzes bedarf es keiner Einzelfahrwegregelung durch die zuständige Straßenverkehrsbehörde. 
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2.6 Benutzung des Fahrweges 
Nach § 35a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 GGVSEB sind grundsätzlich die Autobahnen zu benutzen. Für die 
Fahrt von dem Beladeort zu der dem Beladeort nächstgelegenen Autobahn-Anschlussstelle sowie von der dem 
Entladeort nächstgelegenen Autobahn-Anschlussstelle zu dem Entladeort sind grundsätzlich die Straßen des 
Positivnetzes (Nummer 2.2) zu benutzen. Dabei gilt der Grundsatz, dass der kürzeste geeignete Fahrweg zu 
benutzen ist. 

Soweit geschlossene Ortschaften über Umgehungsstraßen umfahren werden können, sind diese zu benutzen. 

3 Beschreibung des Fahrwegs für den Fahrzeugführer 

3.1 Beschreibung des Fahrweges 

Der Beförderer hat den Fahrweg nach dieser Allgemeinverfügung z.B. durch farbliche Kennzeichnung in ge-
eigneten Straßenkarten oder durch eine Auflistung der Straßen in der Reihenfolge ihrer Benutzung schriftlich 
zu beschreiben.  

3.2 Mitführungspflicht 

Der Fahrzeugführer ist durch den Beförderer in die Allgemeinverfügung und den Gebrauch der Fahrwegbe-
schreibung vor jeder Beförderung einzuweisen. Der Fahrzeugführer hat die Fahrwegbeschreibung und eine 
Kopie dieser Allgemeinverfügung einschließlich ihrer Anlagen während der Fahrt mitzuführen, zu beachten und 
zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.  

3.3 Abweichungen aus unvorhergesehenen Gründen 

Muss der Fahrzeugführer aus unvorhergesehenen Gründen von dem beschriebenen Fahrweg nach  
Nr. 3.1 abweichen, hat er unverzüglich nach Erreichen einer geeigneten Haltemöglichkeit den von der festge-
legten Fahrwegbeschreibung abweichenden Fahrweg in die Fahrwegbeschreibung einzutragen.  

Muss der Fahrzeugführer aus betrieblichen Gründen vom beschriebenen Fahrweg nach Nr. 3.1 abweichen, ist 
ihm vor einer Weiterfahrt vom Beförderer ein neuer Fahrauftrag mit geändertem Fahrweg zu übermitteln. 
Absatz 1 gilt entsprechend. 

4 Übergangsregelungen an den Landesgrenzen 

Bei Beförderungen aus dem Ausland oder aus einem anderen Bundesland ist ab Landesgrenze das Positivnetz 
(Nummer 2.2), gegebenenfalls auf dem kürzesten Wege auf sonstigen geeigneten Straßen (Nummer 2.4), an-
zufahren. 

5 Ordnungswidrigkeiten 

Verstöße des Beförderers und Fahrzeugführers gegen die Pflichten aus dieser Allgemeinverfügung können 
gemäß § 37 Abs. 1 GGVSEB als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. 

6.1 Inkrafttreten 

Diese Allgemeinverfügung ergeht unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs und tritt am 01.07.2026 
in Kraft.  

6.2 Widerruf der Allgemeinverfügung vom 26.06.2025 

Mit Bekanntgabe dieser Allgemeinverfügung wird die Allgemeinverfügung vom 26.06.2025 widerrufen. 
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7 Sofortige Vollziehung 

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

19. März 1991 (BGBl. I S. 686) wird hiermit die sofortige Vollziehung angeordnet. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung dieser Allgemeinverfügung ist erforderlich, um die ständige Versor-

gung von Gewerbe und Endverbrauchern mit den bezeichneten Gütern unter Aufrechterhaltung der notwen-

digen Sicherheit beim Transport zu gewährleisten. Aus diesen Gründen ist es nicht vertretbar, die Unanfecht-

barkeit dieser Allgemeinverfügung und ggf. den längeren Zeitablauf von Rechts- mittelverfahren abzuwarten. 

8 Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 

Klage ist beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen schriftlich einzu-

reichen oder dort zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Gerichts zu erklären.  

Wird die Klage schriftlich eingereicht, sollen ihr 2 Abschriften beigefügt werden. 

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechts-

verkehr bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen - ERVVO VG/FG - 

vom 07.11.2012 (GV. NRW S. 548) eingereicht werden. 

Zu Ihrer Information: 

Hinweise zur Klageerhebung in elektronischer Form und zum elektronischen Rechtsverkehr finden Sie auf den 

Internetseiten www.justiz.nrw.de der Landesjustizverwaltung sowie www.vg-gelsenkirchen.nrw.de des Ver-

waltungsgerichts Gelsenkirchen. 

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, würde dessen 

Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

9 Hinweis 

Aufgrund der Anordnung der sofortigen Vollziehung hat die Klage keine aufschiebende Wirkung. Die aufschie-

bende Wirkung kann beim Verwaltungsgericht in 45879 Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, gemäß § 80 Abs. 

5 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) beantragt werden.  

 

Unna, 23.06.2026 

Im Auftrag 

gez. 

Oliver Sonnack 
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Anlage 1 zur Allgemeinverfügung zur Fahrwegbestimmung  

gem. § 35a GGVSEB (Positivnetz) 
gültig ab 01.07.2026 

              
 
Stadtgebiet Bergkamen 

 

1. Bambergstraße (K 9) von Stadtgrenze Kamen bis Landwehrstraße, dann Landwehrstraße in östliche 
Richtung bis Stadtgrenze Hamm (L 664) 

2. Buchfinkenstraße von Schulstraße bis Einfahrt Tankstelle, - Zielverkehr ca. 10,00m – 
3. Erich-Ollenhauer-Straße/ Fritz-Husemann-Straße/Industriestraße (K 16), von Jahnstraße         (L 

821) bis Ostenhellweg (L 736) 
4. Ernst-Schering-Straße, von Erich-Ollenhauer-Straße (K 16), bis Firma Schering, -Zielverkehr  
5. Goekenheide/Kampstraße (L 664), von Lünener Straße (L654) bis Einmündung Schulstraße    (L 

664) 
6. Hafenweg, von Werner Straße (B 233) bis Westfälisches Sportboot-Zentrum 
7. Hammer Straße/Westenhellweg/Ostenhellweg (L 736), von Stadtgrenze Lünen bis Stadtgrenze 

Hamm (BAB A1) 
8. Goekenheide/Häupenweg bis Wellenbad (K 9), - Zielverkehr Wellenbad bis Einfahrt Parkplatz Wel-

lenbad, über den Parkplatz bis zum Schwimmbadgelände -  
9. Jahnstraße (L 821), von Lünener Straße (L 654) bis Westenhellweg (L 736) 
10. Justus-von-Liebig-Straße, von Erich-Ollenhauer-Straße (K 16) bis Firma Bayer Pharma AG,       - 

Zielverkehr - 
11. Lünener Straße (L 654), von Stadtgrenze Lünen bis Stadtgrenze Kamen 
12. Rathenaustraße, von Erich-Ollenhauer-Straße (K 16) bis Industriegebiet, - Zielverkehr - 
13. Rotherbachstraße (K 16), von Jahnstraße bis Tankstelle, - Zielverkehr ca. 50,00m - 
14. Schulstraße von Einmündung Kampstraße bis Tankstelle nördliche Einmündung Buchfinkenstraße, - 

Zielverkehr - (L 664) 
15. Werner Straße (B 233), von Stadtgrenze Kamen bis Stadtgrenze Werne 
16. Gewerbestraße von Industriestraße (Tankstelle) und zurück 

 

Gemeindegebiet Bönen 

 

1. Am Bahnhof 
2. Bahnhofstraße  zwischen L 665 und “Am Bahnhof” sowie von K 42n bis zur Tankstelle 
3. Edisonstraße 
4. Hammer Straße (L 665) 
5. Lise-Meitner-Straße (als Zielverkehr zum Containerterminal) 
6. Osterbönener Weg (von Edisonstraße Richtung Norden) 
7. Otto-Hahn-Straße 
8. Pelkumer Straße (L 665n) 
9. Poststraße 
10. Rhynerner Straße (K42n) 
11. Siemensstraße 
12. Weetfelder Straße (von Siemensstr. bis zur abknickenden Vorfahrt/Lidl-Zufahrt = Zielverkehr)  
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noch Gemeindegebiet Bönen 

 

13. K 35n (Edisonstraße) 

 

Stadtgebiet Fröndenberg 

 
1. Alleestraße (L 673) 
2. Ardeyer Straße (L 673) 
3. Bismarckstraße (bis Einmündung Graf-Adolf-Straße) 
4. Graf-Adolf-Straße 
5. Hauptstraße (L 673) 
6. K 35 
7. Landstraße (L 673) 
8. Palzstraße (L 881) bis Ecke K35 
9. Mendener Straße (L 679) 
10. Ruhrstraße (in östlicher Richtung) 
11. Unionstraße (L 679) 
12. Unnaer Straße (B 233) 
13. Von-Tirpitz-Straße (L 679) (zwischen Wilhelm-Feuerhake-Straße = L 673 u. Unionstraße =  

L 679) 

14. Westicker Straße (L 673) 
15. Wilhelm-Feuerhake-Straße (L 673) 

 

Gemeindegebiet Holzwickede 

 

1. Chaussee (L 821) 
2. Hauptstraße (L 677) 
3. Massener Straße (L 677) 
4. Nordstraße (L 677) 
5. Schwerter Straße (L 677) 
6. Zur Alten Kolonie 

 

Stadtgebiet Kamen 

 

1. Afferder Straße 
2. Am Langen Kamp (K 9) 
3. Brameyer Straße (bis Bahnübergang) 
4. Derner Straße (Einmündung Heerener Straße bis Segelflugplatz) 
5. Dortmunder Allee (L 663) 
6. Gießerstraße 
7. Hammer Straße (L654 / ehemals B 61) 
8. Heerener Straße (L 663) 
9. Henry-Everling-Straße 
10. Hochstraße (B 233) 
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noch Stadtgebiet Kamen  

 

11. Koppelstraße 
12. Lindenallee (L 821) 
13. Lortzingstraße (K 9) 
14. Lünener Straße (L 654 / ehemals B 61) 
15. Münsterstraße (B 233) 
16. Nordring (L 654 / ehemals B 233/61) 
17. Ostring (L 654 / ehemals B 61) 
18. Poststraße 
19. Robert-Koch-Straße (L 821) 
20. Schattweg (von Einmündung L 678 bis Gießerstraße) 
21. Schillerstraße 
22. Wasserkurler Straße (L 821) 
23. Westicker Straße (K 40) 
24. Westring (L 654 / ehemals B 233/61) 
25. Werver Mark (L 665) 

 

Stadtgebiet Lünen 

 

1. An der Wethmarheide 
2. Bebelstraße 
3. Borker Straße (B 236) 
4. Brambauer Straße (L 654) 
5. Brechtener Straße (L 511) 
6. Brunnenstraße 
7. Buchenberg 
8. B 236n 
9. Cappenberger Straße (L 810) 
10. Dortmunder Straße (B 54/236) 
11. Elsa-Brandström-Straße 
12. Gahmener Straße (L 684) 
13. Hammer Straße (L 736) 
14. Im Engelbrauck 
15. Kamener Straße (L 654 / ehemals B 61) 
16. Königsheide (L 654) 
17. Kreuzstraße 
18. Kupferstraße 
19. Kurlerstraße 
20. Kurt-Schumacher-Straße (B 236) 
21. Mengeder Straße (L 654) 
22. Münsterstraße (B 54) 
23. Niederadener Straße (K 14) 
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noch Stadtgebiet Lünen 

 
24. Parkstraße in südlicher Richtung zum “Im Engelbrauck” 
25. Preußenstraße 
26. Viktoriastraße 
27. Waltroper Straße 
28. Zwolleallee 

 

Stadtgebiet Schwerte 

 

1. Beckestraße (L 673) 
2. Bethunestraße (B 236) 
3. Hagener Straße (L 673) 
4. Holzener Weg (L 648) 
5. Hörder Straße (B 236) 
6. Karl-Gerharts-Straße (L 648) 
7. Letmather Straße (B 236) 
8. Reichshofstraße (K 21) 
9. Ruhrtalstraße (L 675) 
10. Schützenstraße (L 673) 
11. Unnaer Str. (L673) 

 

 

Stadtgebiet Selm 

 

1. Kreisstraße (B 236) 
2. Lüdinghauser Straße (L 835) 
3. Lünener Straße (B 236) 
4. Münsterlandstraße (B 236) 
5. Münsterlandstraße (L 835) 
6. Neue Werner Straße (L 507) 
7. Olfener Straße (B 236) zwischen Münsterlandstraße und Tankstelle 
8. Ostwall (B 236) 
9. Südwall (L 809) 
10. Werner Straße (L 507) 
11. Waltroper Straße (L 809) Achtung: Höhenbeschränkung von 4,00 m 
12. Zeche-Hermann-Wall (K 44) 
13. Im Sundern 
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Stadtgebiet Unna 

 

1. Am Ostenberg (K 28) 
2. B 233 (bisher A 443 südlich der A 44) 
3. Bundesstraße (B 1) 

noch Stadtgebiet Unna 

 
4. Einsteinstraße (Kreuzung Max-Planck-Straße/Einsteinstraße bis Koch Chemie) 
5. Feldstraße (L 678) 
6. Friedrich-Ebert-Straße (L 678) 
7. Gießerstraße 
8. Hammer Straße (L 665) 
9. Hansastraße (L 665) 
10. Hertinger Straße (südlich der B 1) 
11. Hillering (L 678) 
12. Höingstraße  
13. Holzwickeder Straße 
14. Iserlohner Straße südlich der B 1 bis Tankstelle 
15. K 35 
16. Käthe-Kollwitz-Ring (B 233) 
17. Kamener Straße (L 678) 
18. Kantstraße (B 233) 
19. Kleistraße (L 821) 
20. L 679 (bisher A 443 nördlich der A 44) 
21. Massener Hellweg (L 665) 
22. Massener Straße westlich Beethovenring 
23. Max-Eyth-Straße 
24. Max-Planck-Straße 
25. Morgenstraße 
26. Nordlünerner Straße (Achtung: Fahrbeschränkung: LKW nur bis 10 m Länge) 
27. Ostring (B 233) 
28. Provinzialstraße (L 821) 
29. Südring (B 233) 
30. Türkenstraße (K 28) 
31. Viktoriastraße 
32. Werler Straße (B 1) 
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Stadtgebiet Werne 

 

1. Baaken 
2. Brede 
3. Hammer Straße (L 507) 
4. Hansaring (B 233) 
5. Herberner Straße (L 844), bis zur Auffahrt auf die L 518 
6. Horster Straße (K 8), von Hansaring bis Einmündung St. Johannes 
7. Kamener Straße (B 233) 
8. Landwehrstraße 
9. Lünener Straße (L 507) 
10. Münsterstraße  

 

 

noch Stadtgebiet Werne 

 
11. Nordlippestraße (B 54) 
12. Nordlippering (B 54) 
13. Ovelgönne (K 19) 
14. Penningrode (K 19) 
15. Selmer Landstraße (K 19) 
16. Stockumer Straße (K 19) 
17. Stockumer Straße (L 507) 
18. Südring 
19. Wahrbrink 
20. Werner Straße (L 507) 
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Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG); 

Immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage 

(WEA) in 59427 Unna, Gemarkung Hemmerde, Flur 3, Flurstück 248 (Projekt Unna-Steinen II, WEA 3) 

 

Antrag gemäß § 4 BImSchG vom 09.06.2025, Eingang bei der Kreisverwaltung Unna am 25.06.2025, 

zuletzt ergänzt mit Unterlagen vom 25.03.2026, Eingang bei der Kreisverwaltung Unna am 10.04.2026, 

der Firma ABO Energy GmbH & Co. KGaA, Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden  

 

 

Kreisverwaltung Unna, 25.06.2026 

Aktenzeichen: 69.3/2.13.0011787-BIMG-3 

 

 

Bekanntmachung 

 
Der Firma ABO Energy GmbH & Co. KGaA wurde mit Bescheid vom 18.06.2026 die Genehmigung gemäß 

§§ 4, 6 u. 19 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz –BImSchG-) zur Er-

richtung und des Betrieb einer Windenergieanlage vom Typ Nordex Delta4000 N 175/6.8 des Herstellers 

Nordex Energy mit 6,8 MW, 179 m Nabenhöhe und einem Rotordurchmesser von 175 m in 59427 Unna, 

Gemarkung Hemmerde, Flur 3, Flurstück 248 (Projekt Unna-Steinen II, WEA 3) erteilt. 

 

Der Bescheid wurde der Antragstellerin am 25.06.2026 gemäß § 10 Abs. 7 BImSchG förmlich zugestellt.  

 

Das Genehmigungsverfahren war gemäß § 19 BImSchG ohne Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen.  Die 

Antragstellerin beantragte jedoch die öffentliche Bekanntmachung des Genehmigungsbescheides gemäß  

§ 19 Abs. 3 Satz 2 BImSchG. 
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1. Genehmigungsumfang 

 

Die Genehmigung umfasst die Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage (WEA) mit folgenden 

Daten:  

 

 

 Typ Nenn-

leis-

tung 

[kW] 

Na-

ben-

höhe 

[m] 

Rotor-

durch-

messer 

[m] 

Standort 

UTM ETRS89 Zone 32 N Gemarkung 

Hemmerde 

Rechtswert Hochwert Flur Flur-

stück 

WEA 

3 

Nordex 

Delta4000 

N175/6.8 

6.800 179 175 419.049 5.712.986 3 248 

 

Eingeschlossen ist die Errichtung der auf dem Betriebsgelände liegenden erforderlichen Kranaufstell-, 

Arbeits- und Lagerflächen. Erschließungsmaßnahmen außerhalb des Anlagengrundstücks und die Netz-

anbindung werden von dieser Genehmigung nicht erfasst.   

Von dieser Genehmigung werden gemäß § 13 BImSchG andere behördliche Entscheidungen einge-

schlossen, u.a. die Baugenehmigung gemäß § 74 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landesbauordnung – BauO NRW 2018).   

 

2. Kostenentscheidung 

Die Antragstellerin hat die Kosten des Genehmigungsverfahrens zu tragen.   

 

3. Nebenbestimmungen 

Zur Sicherstellung der Genehmigungsvoraussetzungen wurde die Genehmigung unter Festsetzung von 

Bedingungen und Auflagen erteilt.   

 

4. Rechtsbehelfsbelehrung  

Gegen den Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung (die Zustellungsfiktion tritt mit dem 

Ende der Auslegungsfrist ein) Widerspruch beim Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna, 

erhoben werden.   
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Hinweise: 

Gemäß § 110 Abs. 3 Satz. 2 Nr. 2 Justizgesetz Nordrhein-Westfalen (JustG NRW) entfällt das Vorver-

fahren (der Widerspruch) für nicht beteiligte Dritte, die sich gegen den Erlass eines begünstigenden Ver-

waltungsaktes für einen anderen wenden bei Entscheidungen nach dem Bundes-Immissionsschutzge-

setz und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen.    

 

Gemäß § 63 Abs. 1 BImSchG haben Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Zulassung 

einer WEA an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 m keine aufschiebende Wirkung. Der Wider-

spruch ist binnen eines Monats nach seiner Erhebung zu begründen.    

Gemäß § 63 Abs. 2 Satz 1 BImSchG kann ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des 

Widerspruchs oder der Anfechtungsklage gegen die Zulassung einer WEA an Land mit einer Gesamthöhe 

von mehr als 50 m nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur innerhalb eines 

Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und begründet werden. 
 

5. Auslegung des Genehmigungsbescheides  

Eine Ausfertigung des gesamten Bescheides liegt nach der Bekanntmachung zwei Wochen (vom 

29.06.2026 bis zum 12.07.2026) zur Einsicht aus. Die Auslegung wird dadurch bewirkt, dass die Doku-

mente auf einer Internetseite der Kreisverwaltung zugänglich gemacht werden. Der vollständige Geneh-

migungsbescheid wird daher unter www.kreis-unna.de unter „Bekanntmachungen“ veröffentlicht. Auf Ver-

langen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt (E-Mail an um-

weltschutz@kreis-unna.de oder Fon 02303 / 27-2772).  

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Einwendung erho-

ben haben, als zugestellt (Zustellungsfiktion). 

 

 

Kreis Unna – Der Landrat 

Fachbereich Mobilität, Natur und Umwelt 

 

Im Auftrag 

gez. Tim Paplowski  

  

http://www.kreis-unna.de/
mailto:umweltschutz@kreis-unna.de
mailto:umweltschutz@kreis-unna.de
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Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/57.26.0332.6     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/57.26.0332.6   12.06.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Kakha Nidirashvili  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Signagis raioni Sofeli Bodbiskhevi 1 linia n30, 4200 SIGNAGI, GE GEORGIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.107 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0ZLX2025VA12260610 

 Unna  19.06.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0ZLX2025VA12260610  19.06.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Lars Flachmeier  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Lindenweg 15 , 58730 Fröndenberg/Ruhr 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Herr Spiegelberg 
  



 

997 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0XFXX673VA12260430 

 Unna  19.06.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0XFXX673VA12260430  19.06.26 

 

Empfänger   

Name  

 ISAS GmbH   

   
letzte bekannte Anschrift: 

Zwischen den Wegen 3 , 58239 Schwerte 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Petersen 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

K00ALXX617VA12260619 

 Unna  19.06.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

K00ALXX617VA12260619  19.06.26 

 

Empfänger   

Name  

 ISAS GmbH   

   
letzte bekannte Anschrift: 

Zwischen den Wegen 3 , 58239 Schwerte 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Petersen 
  



 

999 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/48.26.0969.4     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/48.26.0969.4   21.05.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Andrei Kudrys  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Yunosti blvd. 39-94,  247760 GOMELSKAYA AREA, MOZYR, LT LITAUEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.102 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

1000 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/48.26.0823.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/48.26.0823.0   21.05.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Kamil Dobrzyn  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Stanislawa Szczesnowicza 2/12, 16-400 SUWALKI, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.102 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

Schmidt 
  



 

1001 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/48.26.0841.8     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/48.26.0841.8   21.05.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Aliaksandr Urubleuski  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Bolshih Nadezhd 21,  225210 BEREZA, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.102 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

1002 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0S0X2919GB12260622 

 Unna  22.06.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0S0X2919GB12260622  22.06.26 

 

Empfänger   

Name  

Frau Antonella Potthoff  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Landwehrstraße 28 , 59439 Holzwickede 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Petersen 
  



 

1003 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

LÜNSPXXX67VA12260529 

 Unna  22.06.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

LÜNSPXXX67VA12260529  17.06.2026 

 

Empfänger   

Name  

Herr Selcuk Pirpir  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Richardstr. 12 , 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Petersen 
  



 

1004 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0THXX233VA22260508 

 Unna  22.06.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0THXX233VA22260508  22.06.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Tobias Huijps  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Heinrich-Böll-Weg 1, 59379 Selm 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Petersen 
  



 

1005 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

MH0DWXX539VA22260520 

 Unna  22.06.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

MH0DWXX539VA22260520  22.06.26 

 

Empfänger   

Name  

Frau Irena Danic  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Bahnhofstraße 1 , 59439 Holzwickede 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Pfeiffer 
  



 

1006 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/25.26.1569.5     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/25.26.1569.5   22.06.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Gheorghi Popov  

   
letzte bekannte Anschrift: 

M. Serelpeak 26,  , MD MOLDAWIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.102 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

1007 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/45.26.0994.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/45.26.0994.0   06.05.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Robert Sztoner  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ul. Wrociawska 41/17, 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.106 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

1008 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/25.26.1041.3     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/25.26.1041.3   22.06.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Nadirjon Axmedov  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Bom 99 a,  10016 TOSHKENT, UZ USBEKISTAN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.102 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

1009 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0Y0XXX60GB12260622 

 Unna  22.06.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0Y0XXX60GB12260622  22.06.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Marc Tröschel  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Burgackerweg 25, 35460 Staufenberg 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Klein 
  



 

1010 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/25.26.1241.6     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/25.26.1241.6   22.06.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Emmanuela Romeovna  

   
letzte bekannte Anschrift: 

N. Yaremchuka Str. 41,  58012 CZERNOWITZ, UA UKRAINE 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.102 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

1011 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/40.26.1147.2     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/40.26.1147.2   20.05.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Konstantin Grennigloh  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hambakenwetering, 5231 DD S' HERTOGENBOSCH, NL NIEDERLANDE 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

1012 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/76.25.2985.8     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/76.25.2985.8   16.03.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Julius Bayerl  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ginsterweg 43, 53757 Sankt Augustin, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.135 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

1013 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/41.26.0515.2     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/41.26.0515.2   18.06.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Artsem Radziuk  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Radgiecka Str. 26/52,  SKIDEL, BY BELARUS 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

Schmidt 
  



 

1014 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/41.25.1020.8     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/41.25.1020.8   07.04.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Andreas Müller  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Goldgasse 19,  4710 BALSTHAL, CH SCHWEIZ 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

Schmidt 
  



 

1015 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/58.26.1234.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/58.26.1234.0   22.06.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Abdulhamid Nurov  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hofiz Sherozi Street 17-19, 734042 DUSHANBE, ISMOIL SOMONI, TJ TADSCHIKISTAN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.107 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

1016 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/66.26.0587.5     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/66.26.0587.5   23.06.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Rostyslav Zakharchuk  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Bergstraße 21, 01561 Priestewitz, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.104 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

1017 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0KLX7666VA12260623 

 Unna  23.06.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0KLX7666VA12260623  23.06.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Sascha Böhme  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Fritz-Erler-Straße 11 , 59174 Kamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Herr Spiegelberg 
  



 

1018 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/36.26.0860.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/36.26.0860.0   23.06.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Ion-Sorin Porumb  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Beckumer Straße 107, 59229 Ahlen, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.104 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

1019 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

RV/S139/2026  

 

 Unna  23.06.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

RV/S139/2026  23.06.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Sebastian Becker-Dahlhoff  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Heerstr. 103, 47053 Duisburg 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna RV E.305 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Benning 
  



 

1020 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/55.26.0839.9     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/55.26.0839.9   22.05.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Turgut Yilmaz  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Sara Burgerhartstraat 56, 1055 LB AMSTERDAM, NL NIEDERLANDE 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A. 106 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

1021 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/55.26.0880.1     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/55.26.0880.1   22.05.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Aslan Alan  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ul. Spartak 10 Et 1 Ap 3, 3400 PAZARDJIK, BG BULGARIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A. 106 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

 

  



 

1022 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/55.26.0598.5     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/55.26.0598.5   22.05.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Dzemailj Beqiri  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Branka Radicevic 099,  BUJANOVAC, SRB SERBIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A. 106 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmid 

  



 

1023 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/55.26.0670.1     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/55.26.0670.1   22.05.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

NIELS BLANKEN  

   
letzte bekannte Anschrift: 

MR. CASSASTRAAT 5, 7751 EC DALEN, NL NIEDERLANDE 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A. 106 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

 

  



 

1024 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

20.2/VST26-06353    

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

VST26-06353-VM26-35990   23.06.2026                                                                

                                                                    

Empfänger   

Name  

Sebastian Becker-Dahlhoff  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Heerstraße 103, 47053 Duisburg 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Unna Zentrale Finanzbuchhal-

tung 

E.205 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

gez. Fetter 

 



 

1025 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

20.2/VST26-06380    

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

VST26-06380-VM26-36015   23.06.2026                                                                

                                                                    

Empfänger   

Name  

Sebastian Becker-Dahlhoff  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Heerstraße 103, 47053 Duisburg 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Unna Zentrale Finanzbuchhal-

tung 

E.205 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

gez. Fetter 

  



 

1026 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0S0X2919AA32260309 

 Unna  22.06.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0S0X2919AA32260309  22.06.2026 

 

Empfänger   

Name  

Frau Antonella Potthoff  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Landwehrstraße 28 , 59439 Holzwickede 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Petersen 
  



 

1027 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

35.1/23124 SO   Unna, 23.06.2026  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

35.1/23124 SO  23.06.2026 

 

Empfänger   

Name  

Ousmane Dembele  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Mühlenstraße 40, 59439 Holzwickede 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kamener Straße 110, 59425 Unna 35 2.24 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Risse 
  



 

1028 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/55.26.1301.5     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/55.26.1301.5   22.05.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Jerry Lopes Da Silva  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Unterfeldstrasse 17, 8050 ZÜRICH, CH SCHWEIZ 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A. 106 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

 

  



 

1029 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

LH0AOX2512VA12260624 

 Unna  24.06.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

LH0AOX2512VA12260624  24.06.26 

 

Empfänger   

Name  

Frau Ana Maria Otero Cerqueira  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Münsterstr. 167 , 44534 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Herr Spiegelberg 
  



 

1030 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0ISX1122GB12260622 

 Unna  22.06.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0ISX1122GB12260622  22.06.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Ivaylo Enchev  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ahornstraße 6 , 59423 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Herr Fohlmeister  



 

1031 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/51.26.0266.5     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/51.26.0266.5   24.06.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Kevin Dupont  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Wittener Str. 141, 44575 Castrop-Rauxel, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 
Schmidt  



 

1032 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/25.26.1051.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/25.26.1051.0   11.05.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Bartosz Mateusiak  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ul. Rynek 7/28,  77-300 CZLUCHOW, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.102 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt  



 

1033 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/42.26.1016.2     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/42.26.1016.2   13.05.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Aralbek Muldabayev  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Statybininku pr. 11, 94237 KLAIPEDA, LT LITAUEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.104 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

1034 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/42.26.1093.6     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/42.26.1093.6   08.05.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Arunos Atkociunas  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Berzy g. 19-70, 68233 MARIJANPOLE, LT LITAUEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.104 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

1035 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/42.26.1153.3     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/42.26.1153.3   27.05.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Soufiane Ahdjoudt  

   
letzte bekannte Anschrift: 

7 Rue Jean Jaures, 91130 RIS ORANGIS, F FRANKREICH 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.104 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

1036 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/35.25.1323.7     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/35.25.1323.7                                                                    

                                                                    

Empfänger   

Name  

Pedro Lacarcel Pino  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Feidikstr. 68, 59065 Hamm, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

1037 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/35.26.1059.3     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/35.26.1059.3   23.06.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Dzmitry Sheshuk  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ul. Kalinina 54/5, 225301 KOBRYN, BY BELARUS 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

1038 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/46.26.0999.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/46.26.0999.0   09.06.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Piotr Pawel Mikolajczak  

   
letzte bekannte Anschrift: 

MAMLICZ /" m:3, 86-005 ZIELONKA, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.135 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

1039 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/48.26.0307.6     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/48.26.0307.6   23.06.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Daniel Kruggel  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Sonnenhang 15, 49214 Bad Rothenfelde, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.102 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

1040 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/48.26.0895.7     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/48.26.0895.7   01.06.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Catalin Ciureanu  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Jud.VS Sat.Muntenii de Sus,  730036  VASLUI, RO RUMÄNIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.102 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

1041 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0DDXX808GB12260612 

 Unna  25.06.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0DDXX808GB12260612  12.06.26 

 

Empfänger   

Name  

Frau Cecylia Malgorzata Tomaszewska  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hillering 58 , 59427 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Pfeiffer 
  



 

1042 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/78.26.1186.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/78.26.1186.0   01.06.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Ivan Jordanov Velev  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ul.Petko R.Slavejkov 31, 4210 GR.STAMBOLIJSKI, BG BULGARIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.102 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

1043 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/48.26.0770.5     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/48.26.0770.5   01.06.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Valery Maslouski  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ml. Tiplickwaja 8-1,  223050 PEREGANSKY, BY BELARUS 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.102 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

1044 

Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/48.26.0958.9     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/48.26.0958.9   01.06.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Rosalino Quevedo Salazar  

   
letzte bekannte Anschrift: 

C/GOYA PUERTA 5 2º A,  TOTANA CP 30850 MURICA, E SPANIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.102 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/ 

UN0LQXX200GB12260623 

 

 Unna  25.06.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.2/ UN-LQ200  25.06.26 

 

Empfänger   

Name  

  Frau Mani Saban  

   
letzte bekannte Anschrift: 

  ,  Reichshofstraße 137, 58239 Schwerte 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Herr Spiegelberg 
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Geschäftszeichen  Unna, 26. Juni 2026                                                                   

36.3/47.26.1508.4     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/47.26.1508.4   25.06.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Robert Bancroft  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Valentinskamp 70, 20355 Hamburg, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt  
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